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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Der Bundesrat verabschiedete im Mai 2022 seine Botschaft zur Reform des Visa-
Informationssystems VIS und zur Änderung des AIG im Rahmen der Weiterentwicklung
des Schengen-Besitzstands. Das VIS wurde 2011 implementiert und erleichtert die
Visumverfahren für einen kurzfristigen Aufenthalt im Schengenraum. Es ermöglicht den
Visum-, Grenz-, Asyl- und Migrationsbehörden innert kürzester Zeit die notwendigen
Informationen (u.a. Gesichtsbild, Fingerabdrücke) über visumpflichtige
Drittstaatsangehörige zu überprüfen. Die Botschaft zum überarbeiteten Visa-
Informationssystem beruht auf zwei neuen EU-Verordnungen, welche die Schweiz
übernehmen muss, da sie eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands
darstellen. Der Bundesrat erklärte in der Botschaft, dass die Änderungen grundsätzlich
technischer Art seien und die Zuständigkeiten des VIS nur in begrenzter Weise
erweitert werden sollen. Die vorgesehenen Änderungen umfassen die Herabsetzung des
Alters für die Abnahme von Fingerabdrücken bei Kindern von zwölf auf sechs Jahre und
die Befreiung von dieser Verpflichtung für Personen über 75 Jahre; die Aufnahme von
Visa und Aufenthaltstitel für den längerfristigen Aufenthalt ins VIS; die Erweiterung des
VIS-Zwecks für die Rückkehr von Personen, welche die Einreisevoraussetzungen des
Schengen-Raums nicht erfüllen; die Aufnahme von Kopien der Reisedokumente von
Gesuchstellenden in das VIS; die Anpassung des Zugangs zu VIS-Daten für
Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden sowie Europol; die Erfassung von
Gesichtsbildern vor Ort; den Zugang für Beförderungsunternehmen zur Überprüfung
von Visa und Aufenthaltstiteln sowie den Ausbau diverser technischer Komponenten.
Diese Neuerungen machten wiederum die Anpassung des AIG, des BGIAA und des BPI
notwendig.
Eine zweite Vorlage, welche die Botschaft behandelte, betraf eine von der Schengen-
Weiterentwicklung losgelöste Anpassung des AIG auf Antrag des BAZG. Zwar verfüge das
Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit für die Aufgabenerfüllung als
Grenzkontrollbehörde bereits über die notwendigen Zugriffe auf die Datenbanken,
nicht jedoch zur Erfüllung seiner Aufgaben als Strafverfolgungsbehörde. Das BAZG habe
bereits bei der Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen den
verschiedenen EU-Informationssystemen um Zugriff auf den «Gemeinsamen Speicher
für Identitätsdaten (CIR)» und Zugang zu den Daten von EES, ETIAS und VIS gebeten. Das
BAZG wollte diese Datenbanken zur Verhütung, Aufdeckung oder Ermittlung
terroristischer oder sonstiger Straftaten nutzen. Diese Regelung habe man damals
jedoch nicht umgesetzt, da die entsprechende Vernehmlassung bereits abgeschlossen
gewesen sei und man mehr Zeit für die Klärung rechtlicher Details benötigt habe,
erklärte der Bundesrat. Da das BAZG jedoch einen gesetzlichen Auftrag im Bereich der
Verhütung von terroristischen Straftaten habe, und es diese ohne die beschriebenen
Zugänge nicht erfüllen könne, wolle man dessen Zugriffsrechte in der vorliegenden
Änderungsverordnung zum VIS erweitern. Der Bundesrat argumentierte, dass man dem
BAZG den Zugriff – wie auch bei anderen eidgenössischen kantonalen und kommunalen
Strafverfolgungsbehörden – erlauben müsse, um eine Lücke in der inneren Sicherheit
der Schweiz zu schliessen. Er versicherte auch, dass die Kompetenzen des BAZG
dadurch nicht erweitert würden. 
Die Vernehmlassung habe mehrheitlich positive Stellungnahmen zu beiden Vorlagen mit
sich gebracht. Während die Reform des Visa-Informationssystems unbestritten war,
habe sich nur die KKJPD wirklich kritisch zur Änderung des AIG geäussert. Die KKJPD
kritisierte die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen, da polizeiliche
Aufgaben – sofern nicht explizit dem Bund zugeordnet – in der Kompetenz der Kantone
lägen. Die KKJPD verlangte daher eine vorgängige Kompetenzklärung im Rahmen der
Totalrevision des Zollgesetzes, bevor man die Zugriffsrechte des BAZG durch die
Änderung des AIG erweitere. 

Der Nationalrat behandelte das Geschäft in der Herbstsession 2022 zusammen mit
einem Geschäft zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zu anderen EU-
Informationssystemen (BRG 22.019). Eine Minderheit Molina (sp, ZH) forderte
Schutzbestimmungen bei der Weitergabe von Personendaten an Drittstaaten und
internationale Organisationen. Molina erklärte, dass die Vorlage es ermögliche, dass das
SEM oder das Fedpol Personendaten unter gewissen Umständen an Drittstaaten
ausserhalb des Schengen-Raums weitergeben können. Eine solche Weitergabe dürfe
aber nur stattfinden, wenn garantiert werden könne, dass die betroffene Person

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2022
AMANDO AMMANN
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dadurch keine «ungerechtfertigte Verletzung ihrer Grundrechte erleidet». Gerhard
Pfister (mitte, ZG) – Kommissionssprecher der SPK-NR – verwies auf die bestehende
Informationslücke im Bereich der Visa, die zu einem längerfristigen Aufenthalt im
Schengen-Raum berechtigen, der geschlossen werden müsse. Zum Antrag der
Minderheit merkte Pfister an, dass die Kommission von der Verwaltung eine
Stellungnahme verlangt habe. Daraus gehe hervor, dass die Behörden Daten zur
Identität und zu den Reisedokumenten nur unter engen Auflagen an Drittstaaten
weitergeben könnten, wobei keine Kontrolle durch die nationalen Migrationsbehörden
vorgesehen sei. Eine zusätzliche Kontrolle durch das SEM könne in dringenden Fällen zu
einem Zeitverlust führen. Die Fraktion der Grünen unterstützte die Minderheit Molina,
wie deren Sprecherin Natalie Imboden (gp, BE) bekannt gab. Sie ergänzte, dass sich ihre
Fraktion in der Gesamtabstimmung ihrer Stimmen enthalten werde, um darauf
hinzuweisen, dass den grundrechtlichen Fragen in der Vorlage mehr Gewicht
zukommen müsse. FDP-Fraktionssprecher Cottier (fdp, NE) hingegen kritisierte Molina
dafür, dass dieser einen Zeitverlust in Fällen von aussergewöhnlicher Dringlichkeit, bei
denen eine unmittelbare Gefahr im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten oder
schweren Straftaten bestehe, in Kauf nehme. Ähnlich argumentierte die SVP-Fraktion,
während die GLP- und die Mitte-Fraktionen auf ein Votum verzichteten. Die anwesende
Bundesrätin Karin Keller-Sutter merkte zum Minderheitsantrag an, dass die Daten nur
bei der Feststellung der Identität von rückkehrpflichtigen Drittstaatsangehörigen oder
bei der Gewährung von Asyl für Flüchtlingsgruppen übermittelt werden sollten. Die
Rechte dieser Personen dürfen – gemäss EU-Recht und nationalem Recht – nicht
beeinträchtigt werden, insbesondere nicht das Non-Refoulement-Gebot. Auch müsse
sich der Drittstaat oder die internationale Organisation verpflichten, die Daten nur für
die angegebenen Zwecke zu verwenden, und einen Datenschutz gewährleisten, der
demjenigen der Schweiz entspreche. 
Die grosse Kammer lehnte die Minderheit Molina mit 120 zu 63 Stimmen ab und nahm
den Bundesbeschluss zur Reform des Visa-Informationssystems in der
Gesamtabstimmung mit 146 zu 7 Stimmen (bei 31 Enthaltungen) an. Die Änderung des
AIG nahm der Nationalrat mit 144 zu 4 Stimmen (bei 35 Enthaltungen) ebenfalls deutlich
an. Der Enthaltung der Grünen schlossen sich einige Mitglieder der SP und der SVP an. 1

Entwicklungspolitik

Les chambres ont également adopté une motion Pfister (pdc, ZG), qui demandait au
Conseil fédéral de mettre un terme à la coopération au développement avec la Corée
du Nord. Les chambres avaient toutefois déjà adopté ce principe lors de l’examen de la
continuation de la coopération technique et de l’aide financière en faveur des pays en
développement. 2

MOTION
DATUM: 18.09.2008
ELIE BURGOS

La DDC a décidé de fermer ses bureaux en Corée du Nord pour la fin 2011. Cette
décision fait suite à l’acceptation de la motion Gerhard Pfister (pdc, ZG) en 2008, qui a
exigé la cessation des activités dans le pays. Le DFAE a regretté une décision qui risque
de participer au renforcement du régime totalitaire d’un pays dans le besoin 3

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 13.04.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Aussenwirtschaftspolitik

Le conseiller national Gerhard Pfister (pdc, ZG) a déposé en début d’année un postulat
relatif à un accord de libre-échange avec les Etats-Unis. Le député sollicitait du
gouvernement la rédaction d’un rapport sur un éventuel accord, dans lequel seraient
mis en évidence les avantages et les inconvénients pour la Suisse et son économie, ainsi
que les conséquences sur les relations de la Suisse avec l’UE, d’une part, et avec l’OMC,
d’autre part. La discussion sur cet objet a finalement été renvoyée, le député Geri
Müller (pe, AG) ayant fait opposition. 4

POSTULAT
DATUM: 17.06.2005
ELIE BURGOS

Gerhard Pfister (cvp, LU) reichte im Dezember 2014 ein Postulat zur Prüfung der
Schweizer Opportunitätsstrategie im Freihandel zwischen der EU und den USA ein.
Pfister erwartete vom Bundesrat einen Bericht, welcher die Schweizer Strategie im Fall
des Zustandekommens des TTIP zwischen den USA und der EU und des TiSA aufzeigt. Da
die EU und die USA die beiden wichtigsten Handelspartner der Schweiz seien, müsse
diese sich hinsichtlich der neuen Freihandelsabkommen positionieren, erklärte Pfister.
Er forderte eine Strategie, welche denjenigen entgegengesetzt werden kann, welche

POSTULAT
DATUM: 29.02.2016
AMANDO AMMANN
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sich kritisch gegenüber einem Schweizer Zugang zum TTIP äusserten, denn dieses biete
«grosse Potenziale und Opportunitäten». 
In seiner Stellungnahme verwies der Bundesrat auf eine Arbeitsgruppe des Seco und
zwei in Auftrag gegebene Studien, welche die Auswirkungen des TTIP auf die Schweiz
evaluieren sollten. Die Strategie der Schweiz werde jedoch erst formuliert, wenn der
Inhalt des TTIP bekannt sei. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz zu
erhalten und zugleich die sektorielle Entwicklung, die ökologischen Konsequenzen des
Abkommens sowie die Wechselkursentwicklung zu berücksichtigen. An den
Verhandlungen über das TiSA nehme die Schweiz teil, doch auch diese seien noch nicht
abgeschlossen. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats. 
Das Postulat wurde von Jean Christophe Schwaab (sp, VD) bekämpft, wodurch es in der
Wintersession 2016 zu einer Debatte im Nationalrat kam. Postulant Pfister enervierte
sich darüber, dass die Bekämpfung dieses «harmlosen» Postulats einer
Gesprächsverweigerung der Gegenseite gleichkomme, denn es sei die Aufgabe des
Parlaments zu diskutieren, wie man in derartigen Fragen vorgehen wolle. Jacqueline
Badran (sp, ZH) bemängelte, dass sich Pfister ausschliesslich auf die Chancen der
Handelsabkommen fokussiere, obwohl diese doch für die Schweiz «massiv Schaden»
mit sich bringen würden. Auch Nationalrat Schwaab, der das Postulat bekämpft hatte,
äusserte seine Sorgen hinsichtlich des Schadens, den insbesondere die Schweizer
Agrarwirtschaft durch das TTIP erleiden würde. Schwaab sah gar die demokratischen
Grundlagen in Gefahr, denn die Schiedsgerichte, welche die Umsetzung des TTIP mit
sich brächte, kämen den von der SVP so oft kritisierten «fremden Richtern» gleich.
Bundesrat Schneider-Ammann forderte den Nationalrat auf, das Postulat anzunehmen,
denn das TTIP werde kommen und wenn die Schweiz die Nachteile für ihre Wirtschaft
gering halten wolle, so bliebe «nicht beliebig viel Zeit». Der Nationalrat nahm die
mahnenden Worte zur Kenntnis und das Postulat mit 142 zu 49 Stimmen (bei 1
Enthaltung) an. Die Nein-Stimmen stammten vonseiten der Grünen, der SP und der
SVP. 5

Der Bundesrat hatte dem Parlament gegenüber die Absicht geäussert, gemäss der
Forderung des Postulanten Pfisters (cvp, ZG), eine Strategie gegenüber der TTIP zu
erarbeiten, sobald der Inhalt des Abkommens bekannt sei. Gleiches galt hinsichtlich
des TiSA. Da die Verhandlungen beider Abkommen abgebrochen wurden, konnte der
Forderung des Postulats nicht mehr Folge geleistet werden. Der Bundesrat beantragte
daher die Abschreibung des Postulats. Diese erfolgte in der Sommersession 2019 durch
den Nationalrat. 6

POSTULAT
DATUM: 18.06.2019
AMANDO AMMANN

In der Wintersession 2020 befasste sich der Nationalrat mit der Motion von
Nationalrätin Seiler Graf (sp, ZH), die den Stopp aller Kriegsmaterialexporte an die
Jemen-Kriegsallianz gefordert hatte. Die Motionärin bekräftige in der grossen Kammer
ihre Forderung nach einem Ausfuhrverbot und sparte dabei nicht an Kritik am
Bundesrat. Einerseits schade diese Art der Aussenpolitik der Schweiz in ihrer Rolle als
humanitärer Akteurin, andererseits seien die Ausreden, dass das gelieferte
Kriegsmaterial nicht im Jemen eingesetzt würde, «unglaubwürdig». Sie beschuldigte
den Gesamtbundesrat, dass dieser mit seinem «Kuscheln und Weiterliefern» den
Auftrag des Verfassungsartikels 54, Abs. 2 – demzufolge die Schweiz mit ihrer
Aussenpolitik zur Achtung der Menschenrechte und dem friedlichen Zusammenleben
der Völker beitragen soll – nicht erfülle. Der anwesende Bundesrat Guy Parmelin
wiederholte fast wortgleich die gedruckte Begründung des Bundesrats und forderte
den Nationalrat dazu auf, die Motion abzulehnen. Diesem Aufruf folgte der Rat jedoch
nicht; er nahm die Motion mit 97 zu 95 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) knapp an. Die
SVP- und FDP.Liberale-Fraktionen stimmten dabei fast geschlossen dagegen. Kurz
darauf stellte Andreas Glarner (svp, AG) jedoch einen Ordnungsantrag und beantragte
die Wiederholung der Abstimmung mit der Begründung, dass die SVP «einen falschen
Knopf gedrückt habe». Offenbar war Neo-Nationalrat Huber (svp, AG) versehentlich von
der Parteilinie abgewichen. Dem Ordnungsantrag wurde mit 150 zu 28 Stimmen (bei 10
Enthaltungen) stattgegeben, am Resultat änderte die Wiederholung jedoch wenig. Die
Motion wurde im zweiten Versuch gar mit 98 zu 94 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
angenommen, was einerseits mit Abwesenheiten bei der ersten oder zweiten
Abstimmung zu tun hatte, andererseits aber auch mit Änderungen des
Abstimmungsverhaltens – Huber und Ritter (cvp, SG) wechselten ins Gegnerlager,
Pfister (cvp, ZG) ins Befürworterlager und Gschwind (cvp, JU) enthielt sich neu der
Stimme, während Weichelt-Picard (al, ZG) und Gysi (sp, SG) bei der ersten und Quadri
(lega, TI) bei der zweiten Abstimmung abwesend waren. 7

MOTION
DATUM: 10.12.2020
AMANDO AMMANN
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